
Liebe Gäste,
wir widmen uns der schönen Aufgabe für Sie Reisen zu or-
ganisieren. Die nachfolgenden Bedingungen und Hinweise 
regeln das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns. Sie 
können davon überzeugt sein, dass wir unabhängig von die-
sen unseren Pflichten alles in unseren Kräften Stehende tun 
werden, um die Reise für Sie so angenehm und erlebnisreich 
wie möglich zu gestalten. Die nachfolgenden „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen” gelten für Reiseangebote, bei de-
nen VIA-Reisen, Inhaber Dominik Schulze-Heil, als Veran-
stalter auftritt. Werden Fremdleistungen vermittelt, gelten 
die Geschäftsbedingungen des betreffenden Veranstalters.

1. Abschluss des Reisevertrages
Mit Ihrer Reiseanmeldung bieten Sie VIA-Reisen den Ab-
schluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung 
kann schriftlich oder mündlich vorgenommen werden. Ein 
Kunde, der andere Reiseteilnehmer mit anmeldet, hat für 
die vertraglichen Verpflichtungen aller von ihm angemel-
deten Personen einzustehen. Der Vertrag kommt mit dem 
Zugang unserer Annahmeerklärung zustande, die Ihnen in 
Form einer schriftlichen Reisebestätigung und Rechnung 
übermittelt wird.

2. Bezahlung
Wir bitten Sie, bei Vertragsabschluss nach Erhalt der Rei-
sebestätigung und Rechnung eine Anzahlung in Höhe von 
20% des Reisepreises zu leisten. Für Gruppenvertragspart-
ner gelten die diesbezüglich getroffenen Vereinbarungen. 
Der Restbetrag ist vereinbarungsgemäß, jedoch spätestens 
28 Tage vor Reisebeginn, zu entrichten. Die Reiseunterlagen 
sowie der Sicherungsschein i. S. des § 651 k Abs. 3 BGB 
werden Ihnen nach erfolgter Zahlung des Restreisepreises 
je nach Vereinbarung zugesandt oder übergeben. Sowohl 
Anzahlung als auch Restzahlung können Sie direkt in bar 
leisten bzw. fristgemäß auf die Ihnen benannten Konten 
überweisen.

3. Leistungen
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich 
aus den Leistungsbeschreibungen im Angebot oder den 
Angaben in der Reisebestätigung. Die darin enthaltenen An-
gaben sind für den Reiseveranstalter bindend. Der Reiseve-
ranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, vor Vertrags-
abschluss eine Änderung der Angebotsangaben zu erklären, 
wenn sachlich berechtigte Gründe vorliegen. Über die Ände-
rung wird der Reisende vor Vertragsabschluss informiert. 

4. Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen 
von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsschluss notwendig werden und die vom Reisever-
anstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wur-
den, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abwei-
chungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Evtl. Gewährleis-
tungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten 
Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Wir behalten uns 
vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten 
Preise im Fall der Erhöhung der Beförderungskosten, wie 
z.B. Kerosinzuschläge oder im Fall der Abgabenerhöhung 
für bestimmte Leistungen wie z.B. Hafengebühren oder im 
Fall einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse, in dem Umfang zu ändern, wie sich deren 
Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis 
auswirkt. Im Fall einer nachträglichen Änderung des Rei-
sepreises setzen wir Sie davon unverzüglich, spätestens 
jedoch 21 Tage vor Reiseantritt in Kenntnis. Bei Preiser-
höhungen von mehr als 5 % oder im Fall einer erheblichen 
Änderung einer wesentlichen Reiseleistung sind Sie berech-
tigt, vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme 
an einer mindestens gleichwertigen Reise ohne Mehrpreis 
zu verlangen, wenn eine solche Reise im Angebot ist. Die-
se Rechte müssen Sie unverzüglich nach der Erklärung des 
Reiseveranstalters diesem gegenüber geltend machen.

5. Rücktritt durch den Reisenden, Umbuchungen, Er-
satzpersonen
5.1. Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zu-
rücktreten. Wir empfehlen, den Rücktritt schriftlich zu erklä-
ren. Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei 
uns. Der Reiseveranstalter kann Ersatz für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen verlangen. 
Bei der Berechnung des Ersatzes werden gewöhnlich er-
sparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweiti-
ge Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt.
5.2. Bei einem Rücktritt müssen wir folgende Rücktrittsge-
bühren pro Person fordern:

bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 20% des Reiseprei-•	
ses.
vom 29. Tag bis 15. Tag vor Reiseantritt 30% des Rei-•	
sepreises.
vom 14. Tag bis 8. Tag vor Reiseantritt 50% des Rei-•	
sepreises.
vom 7. bis zum 2. Tag vor Reiseantritt 80% des Rei-•	
sepreises.
ab 24 Stunden vor Reiseantritt 100% des Gesamtrei-•	
sepreises pro Teilnehmer.

5.3. Für alle Reisearten berechnen wir eine Bearbeitungsge-

bühr von 50,00 Euro pro Reisenden, wenn Sie an der Teil-
nahme gehindert werden:

durch Tod.•	
durch plötzlichen Krankenhausaufenthalt, schweren •	
Unfall, plötzlich auftretenden schwersten Sachscha-
den oder wenn ein solches Ereignis bei einem Ange-
hörigen Ihres engsten Familien- oder Freundeskreises 
eintritt. Die notwendigen bzw. angemessenen Nach-
weise sind beizubringen.

5.4. Auf eigenen Gästewunsch hin resultierende Vertragsän-
derungen und Umbuchungen werden bis zum 31. Tag vor 
Reiseantritt ebenfalls mit einer Gebühr von 50,00 Euro be-
rechnet. Später eingehenden Umbuchungswünschen kann 
nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den Bedingungen 
gemäß Ziff. 5.2. und gleichzeitiger Neuanmeldung stattge-
geben werden. Es sei denn, dass Sie uns bis zum Reisebe-
ginn mitteilen, dass für Sie eine Ersatzperson in die Rechte 
und Pflichten aus dem Reisevertrag eintreten wird.

6. Rücktritt durch den Reiseveranstalter
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt 
der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt 
der Reise den Reisevertrag kündigen:

ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die •	
Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung 
des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Kündigt der Reiseveranstalter, behält er den Anspruch 
auf den Reisepreis, soweit sich nicht ersparte Aufwen-
dungen und Vorteile aus einer anderweitigen Verwer-
tung der Reiseleistung(en) ergeben.
bis 1 Woche vor Reiseantritt, bei Nichterreichen einer •	
ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl, wenn in 
der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise 
auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In 
jedem Fall werden wir Sie unverzüglich nach Eintritt 
der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Rei-
se in Kenntnis setzen und Ihnen die Rücktrittserklä-
rung zuleiten. Den eingezahlten Reisepreis erhalten 
Sie zurück.
bis 2 Wochen vor Reiseantritt, wenn die Durchführung •	
der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für 
den Reiseveranstalter deshalb nicht zumutbar ist, weil 
das Buchungsaufkommen für diese Reise so gering 
ist, dass die dem Reiseveranstalter im Falle der Durch-
führung der Reise entstehenden Kosten eine Über-
schreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen 
auf diese Reise, bedeuten würde. In einem solchen 
Fall werden wir Ihnen ein Ersatzangebot unterbreiten 
und den eingezahlten Reisepreis erstatten.

7. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher 
Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht vorausseh-
barer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder 
beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als 
auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag 
gekündigt, so kann der Reiseveranstalter für die bereits er-
brachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringen-
den Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung ver-
langen. Weiterhin ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der 
Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zu-
rückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung 
sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen 
fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

8. Haftung des Reiseveranstalters
Im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufman-
nes haftet der Reiseveranstalter für:

die gewissenhafte Reisevorbereitung.•	
die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leis-•	
tungsträger.
die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Pros-•	
pekten angegebenen Reiseleistungen, sofern nicht 
gemäß Ziff. 4 vor Vertragsschluss eine Änderung der 
Prospektangaben erklärt wurde.
nicht für Angaben in Hotel-, Orts- oder Schiffspros-•	
pekten, auf deren Entstehung der Reiseveranstalter 
keinen Einfluss hat.
die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich ver-•	
einbarten Reiseleistungen. Werden lediglich fremde 
Leistungen vermittelt, so haftet der Veranstalter nur 
für die ordnungsgemäße Vermittlung, nicht aber für 
die Leistung selbst. Gleiches trifft zu, wenn im Rah-
men einer Reise oder zusätzlich eine Beförderung im 
Linienverkehr erbracht und dem Reisenden hierfür 
ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt 
wird.

9. Beschränkung der Haftung
9.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig her-
beigeführt wird oder soweit der Reiseveranstalter für einen 
dem Reisenden entstehenden Schaden durch Verschulden 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Die Haftung des 
Reiseveranstalters für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlos-

sen.
9.2. Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveran-
stalter ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als 
aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem 
Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden 
sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leis-
tungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.

10. Gewährleistung
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, kann der Rei-
sende Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter kann die 
Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert. Der Reiseveranstalter kann auch in der 
Weise Abhilfe schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatz-
leistung erbringt.

11. Mitwirkungspflicht
Auch der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leis-
tungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder 
gering zu halten. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, 
seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiselei-
tung anzuzeigen. Diese ist beauftragt für Abhilfe zu sorgen, 
sofern das möglich ist. Reisebegleiter von Gruppen sind 
nicht berechtigt, Ansprüche anzuerkennen. Ist eine örtliche 
Reiseleitung nicht erreichbar, müssen Beanstandungen un-
verzüglich dem Reiseveranstalter bzw. dem Leistungsträger 
mitgeteilt werden. Unterlässt der Reisende schuldhaft einen 
Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung 
nicht ein. Bei Verlust oder Beschädigung von Fluggepäck ist 
der Schaden direkt durch die Vertreter der Fluggesellschaft 
aufnehmen zu lassen.

12. Ausschluss von Ansprüchen, Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der 
Reise machen Sie bitte innerhalb von 2 Wochen nach ver-
traglich vorgesehener Beendigung der Reise geltend. Nach 
Ablauf dieser Frist können sie Ansprüche nur geltend ma-
chen, wenn Sie ohne Verschulden verhindert waren, die 
Frist einzuhalten. Vertragliche Ansprüche verjähren in sechs 
Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die 
Reise dem Vertrag nach enden sollte.

13. Informationspflicht Fluggesellschaft
Aufgrund der EU- Verordnung zur Unterrichtung von Flug-
gästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunter-
nehmens sind wir verpflichtet, Sie bei der Buchung über die 
Identität der ausführenden Fluggesellschaft im Rahmen der 
gebuchten Reise zu informieren. Steht bei der Buchung die 
ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so sind wir 
verpflichtet, Ihnen die Fluggesellschaft bzw. die Flugge-
sellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durch-
führen wird bzw. werden. Sobald uns bekannt ist, welche 
Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, werden wir Sie 
hiervon in Kenntnis setzen. Wechselt die zunächst genannte 
ausführende Fluggesellschaft, so werden wir Sie unverzüg-
lich über den Wechsel informieren.

14. Pass-, Visa-, Gesundheitsvorschriften
Der Reiseveranstalter steht dafür ein, Staatsangehörige des 
Staates, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmun-
gen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie de-
ren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. 
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung 
der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich.
Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktritts-
kosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften er-
wachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen, wenn sie 
durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des 
Reiseveranstalters bedingt sind.

15.Gerichtsstand, Rechtswahl 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz 
Köln verklagen. Auf die bestehenden Vertragsverhältnisse 
findet das deutsche Recht Anwendung. Für Klagen des Rei-
severanstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des 
Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich 
gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des 
Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstal-
ters maßgebend.
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